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Vorwort 

Interessieren Sie sich für eine Promotion oder sind Sie bereits Doktorand*in und haben körperliche und/oder 
psychische Beeinträchtigungen, die Sie im Hochschul- und Promotionsalltag als behindernd erleben? 

Viele Hochschulabsolvent*innen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben bereits im Studium Barrieren 
erlebt und sind sich daher unsicher, ob ihnen der Weg zu einer Promotion und/oder zu einer wissenschaftlichen 
Karriere offensteht. Hinzu kommt, dass Fragen zur Finanzierung sowie zu Nachteilsausgleichen und Unterstüt-
zungsleistungen während der Promotion oft unübersichtlich und verwirrend sind. Deshalb beantworten wir hier 
die häufigsten und wichtigsten Fragen. Außerdem verweisen wir auf weitere rechtliche und finanzielle Ressour-
cen und Vernetzungsmöglichkeiten. 

Diese Handlungshilfe entstand im Rahmen des Projektes PROMI – Promotion inklusive. Durch das Projekt wur-
den in den Jahren 2013 bis 2016 45 halbe Promotionsstellen für Hochschulabsolvent*innen mit Schwerbehin-
derungen an 21 Hochschulen in ganz Deutschland geschaffen und bis August 2022 wissenschaftlich begleitet. 
Dabei wurden Barrieren, Lösungsmöglichkeiten und gute Praxisbeispiele bezüglich der Promotion, Weiterquali-
fizierung und Beschäftigung von Akademiker*innen aus Perspektive der unterschiedlichen beteiligten Akteur*in-
nen identifiziert. Die Ergebnisse finden Sie in dieser Handlungshilfe aufbereitet. 

Lesehinweis 

In der Handlungshilfe wird die Bezeichnung „gesundheitliche Beeinträchtigung(en)“ verwendet, um die Vielfalt 
von angeborenen und erworbenen Behinderungen sowie chronischen körperlichen und psychischen Erkrankun-
gen bestmöglich abzubilden. Gemäß der Studie „Empfehlung zu gendergerechter, digital barrierefreier Sprache“, 
herausgegeben von der Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit und Informationstechnik, wird dar-
über hinaus die Genderschreibweise mit Asterisk verwendet.1 

1 Koehler, Stefanie/Wahl, Michael (2021): Empfehlungen zu gendergerechter, digital barrierefreier Sprache – 
Eine Studie, Berlin 
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Promovieren in 
Deutschland 
Wenn wissenschaftliches Arbeiten Sie anspricht und 
Sie Ihr Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen 
haben, können Sie über eine Promotion nachdenken. 

Die Promotion ist der höchste Bildungsabschluss in 
Deutschland und berechtigt zum Führen eines Dok-
tortitels. Sie umfasst mehrere Schritte. Zunächst ist 
eine schriftliche Arbeit (Dissertation) zu verfassen. Je 
nach Fachkultur wird diese als Buch (Monographie) 
oder in Form von mehreren Publikationen in Fach-
zeitschriften (kumulativ) veröffentlicht. Der Arbeit 
folgt anschließend eine mündliche Prüfung, in der 
Regel vor den Betreuenden und Publikum. Die Form 
der Verteidigung ist in der Promotionsordnung gere-
gelt. Möglich sind Disputation (ein wissenschaftli-
ches Streitgespräch), Rigorosum (eine Prüfung des 
Fachwissens aus dem Studium oder zuvor festgeleg-
ten Schwerpunkten) oder Promotionskolloquium 
(eine Mischform, die den wissenschaftlichen Aus-
tausch in den Fokus stellt). Der letzte Schritt ist die 
Publikation der Dissertation. 

Die Gründe für eine Promotion sind vielfältig und un-
terscheiden sich von Fach zu Fach. Zunächst ist eine 
Promotion die Grundvoraussetzung für eine Karriere 
in der Wissenschaft. In einigen Bereichen kann eine 
Promotion jedoch auch die Verdienst- und Aufstiegs-
möglichkeiten außerhalb der Wissenschaft verbes-
sern. In jedem Fall ist sie eine langfristige Entschei-
dung und gestaltet die nächsten Jahre maßgeblich. 
Sie kann – ebenfalls fachabhängig – unterschiedlich 
viel Zeit in Anspruch nehmen, aber der Durchschnitt 
der Promovierenden in Deutschland schließt die Pro-
motion nach 5,7 Jahren ab. 

Formale Voraussetzungen 

Voraussetzung für eine Promotion ist ein einschlägi-
ger Hochschulabschluss. Je nach Fakultät und Hoch-
schule können aber auch weitere Voraussetzungen 
gelten (beispielsweise Abschlussnoten oder 

sprachliche und fachliche Voraussetzungen). Sie ge-
hen aus der jeweiligen Promotionsordnung der Fa-
kultät oder des Fachbereichs hervor. In der Regel 
sind Promovierende als Promotionsstudierende an 
der Hochschule ihrer Erstbetreuung oder ihres Gra-
duiertenkollegs eingeschrieben. Das bedeutet, dass 
Promotionsstudierende einige Privilegien von Stu-
dierenden genießen, wie zum Beispiel ein Semester-
ticket. Manche Promotionsordnungen schreiben 
auch den Besuch einer bestimmten Anzahl von Ver-
anstaltungen als „Promotionsstudium“ vor. An den 
meisten Hochschulen gibt es Graduierteneinrichtun-
gen, die Seminare, Workshops und Beratungsange-
bote für Promovierende anbieten. 

Promotionsmodelle 

Es gibt in Deutschland zwei unterschiedliche Promo-
tionsmodelle: die strukturierte Promotion an einem 
Graduiertenkolleg/Graduiertenschule und die Indivi-
dualpromotion. In der Regel hat eine strukturierte 
Promotion eine vorgegebene Laufzeit, meist drei 
Jahre, und es gibt ein festes Curriculum mit Pflichtse-
minaren, das neben der eigenen Forschung absol-
viert wird. Wer individuell promoviert, sucht sich 
eine Betreuung, stimmt das Thema ab und forscht 
nach eigenem Zeitplan. Eine Individualpromotion 
kann man an einer Universität, Forschungseinrich-
tung, aber auch in Kooperation mit einem Unterneh-
men schreiben. 

Arbeitsalltag während der Promotion 

Promotionsbezogene Tätigkeiten sind unter ande-
rem Recherche und Forschung, das Erlernen von me-
thodischen Fähigkeiten, wissenschaftlicher Aus-
tausch mit Kolleg*innen, Besuch von Konferenzen, 
Veröffentlichen von wissenschaftlichen Artikeln und 
gegebenenfalls die Vermittlung der eigenen For-
schung an ein nicht-wissenschaftliches Publikum. 
Neben der eigentlichen Arbeit an der Promotion kön-
nen darüber hinaus auch weitere Arbeitsaufgaben 
anfallen, wie Lehre, Betreuung von studentischen 
Abschlussarbeiten und Prüfungsabnahmen, Organi-
sation und Besuch von Veranstaltungen, wie 
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Doktorandenkolloquien, oder die Mitarbeit in ver-
schiedenen Gremien der Hochschule (akademische 
Selbstverwaltung). Das hängt maßgeblich davon ab, 
wie die Promotion finanziert und nach welchem Pro-
motionsmodell promoviert wird. 

Lebensunterhalt finanzieren 

In Deutschland wird die Promotion meistens durch 
ein Stipendium oder eine Beschäftigung an der 
Hochschule/an einem Forschungsinstitut finanziert. 
Bei der Beschäftigung handelt es sich in der Regel 
um befristete Teilzeitstellen (häufig zwischen 50 bis 
70 Prozent einer Vollzeitstelle). Die Arbeitsverträge 
für solche Stellen enthalten oft das Qualifizierungs-
ziel Promotion. Diese sogenannten Qualifizierungs-
stellen sind nach Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
(WissZeitVG) häufig zunächst auf drei Jahre befristet, 
können jedoch insgesamt auf sechs Jahre verlängert 
werden. Danach kann man erst wieder mit Qualifizie-
rungsziel an der Hochschule angestellt werden, 
wenn die Promotion abgeschlossen wurde. Eine An-
stellung über Teilzeit- und Befristungsgesetz, zum 
Beispiel im Rahmen von Projekten, die durch Förder-
gelder finanziert werden, ist weiterhin möglich, al-
lerdings sehen diese Beschäftigungen keine Zeit für 
die wissenschaftliche Qualifizierung vor. Promovie-
rende mit Beeinträchtigungen haben unter Umstän-
den die Möglichkeit, die Frist von sechs Jahren um 
zwei weitere Jahre zu verlängern. Weiterführende In-
formationen dazu finden Sie im Abschnitt „Die Vor-
teile einer sozialversicherungspflichtigen Promoti-
onsstelle“ Die Beschäftigung an der Hochschule um-
fasst – neben der Promotionstätigkeit – weitere Ar-
beitsaufgaben wie die oben genannten. Häufig sind 
diese so umfangreich, dass Promovierende auch au-
ßerhalb ihrer vertraglich geregelten Arbeitszeit an 
der Promotion arbeiten. Oft wird das auch implizit 
erwartet. Dadurch, sowie aufgrund der Befristung, 
sind zeitlicher Druck und Arbeitsbelastung oft hoch. 
Nichtsdestotrotz sind Qualifikationsstellen sehr 
beliebt, da sie eine Anbindung an den wissenschaft-
lichen Diskurs und die Infrastruktur der Hochschule 
versprechen und eine Finanzierung der Promotions-
tätigkeit bieten. Weitere Hinweise zu diesem und al-
ternativen Finanzierungsmodellen im Kapitel „Erste 

Schritte einer Promotion – Als Promovierende mit 
Behinderung“ 

Autonomie und Netzwerke 

Eine Promotion hat Vor- und Nachteile. Promovie-
rende lernen viel Neues über ihr Forschungsfeld und 
den Wissenschaftsbetrieb, sie vertiefen sich in ein 
wissenschaftliches Thema, das im besten Fall be-
geistert und kommen in Austausch mit internationa-
len Forscher*innen. Eine Promotion braucht jedoch 
auch viel Durchhaltevermögen, Organisationskom-
petenz und strukturiertes Arbeiten, um die Konzent-
ration/Fokussierung auf ein Thema über mehrere 
Jahre aufrechtzuerhalten und auch, um mit der Auto-
nomie und manchmal Einsamkeit des wissenschaft-
lichen Arbeitens umzugehen. Darüber hinaus ist es 
für eine weitere Karriere in der Wissenschaft unab-
dingbar, mit den eigenen Themen sichtbar zu werden. 
Das kann zum Beispiel durch Vorträge auf Konferen-
zen, das Vernetzen mit anderen Wissenschaftler*in-
nen oder durch das Vorantreiben eigener Projekte 
geschehen. Darum sollten Sie gut überlegen, ob eine 
Promotion in Ihrer Situation der richtige Weg ist und 
ob Sie die Motivation haben, Ihrer Promotion in den 
nächsten Jahren einen Großteil Ihrer Zeit zu widmen. 

Weiterführende Informationen: 

• Qualitätszirkel Promotion: Gemeinsam die Pro-
motion gestalten: https://tinyurl.com/promix30 

• Zeit Campus: Ratgeber Promotion: https://ti-
nyurl.com/promix31 

• Zeit-Academics – Ratgeber für die Promotion: 
academics.de/themen/promovieren 
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Promovieren mit 
gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen 
Bislang sind nur wenige promovierte Wissenschaft-
ler*innen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
sichtbar, die Vorbilder für Promotionsinteressierte 
und Promovierende sein können. Damit Sie dennoch 
von den Erfahrungen anderer Promovierender und 
Promovierter profitieren können, haben wir Informa-
tionen zusammengetragen und Teilnehmende des 
PROMI-Projektes zu ihren Erfahrungen im Promoti-
onsprozess befragt. 

Natürlich sind Erfahrungen, Gelingensbedingungen 
und Herausforderungen aufgrund der Vielfalt von 
Promotionsmodellen, gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen und der persönlichen Situationen sowie der 
Vielfalt der Forschungsfelder für jede*n Promovie-
rende*n individuell. Jedoch gibt es einige positive Er-
fahrungen und Barrieren, denen viele Promovierende 
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen begegnen. 

Gute Vereinbarkeit 

Neben vielen Vorteilen, die eine Promotion hat – die 
Möglichkeit weiter zu lernen, sich mit einem Thema, 
das einen begeistert, intensiv auseinandersetzen zu 
können, Projektorganisation, Problemlösungs- und 
Arbeitsstrategien zu erwerben und ein Netzwerk von 
Wissenschaftler*innen aufzubauen – nennen viele 
Promovierende mit Beeinträchtigungen die gute Ver-
einbarkeit des Promovierens mit ihren gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen als einen großen Vorteil 
der Wissenschaft gegenüber anderen Arbeitsfeldern. 
Gründe dafür sind eine flexible Arbeitsstruktur und 
die, seit der Corona-Pandemie verstärkten Möglich-
keiten, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Da es in ei-
nigen Fachrichtungen selten feste Kernarbeitszeiten 
gibt, sind Arzt- und Therapietermine, Erholungspau-
sen und eine individuelle Tageseinteilung prinzipiell 
gut mit der Arbeit vereinbar. Darüber hinaus sind 

viele Aufgaben gegebenenfalls nicht örtlich gebun-
den, sodass der Arbeitsort individuell wählbar ist. 
Diese zeitliche und räumlich Flexibilität ist jedoch 
sehr fachabhängig. Promotionen, die beispielsweise 
Forschung im Labor umfassen, sind dagegen stark 
örtlich und zeitlich gebunden. 

Zeitlicher Mehraufwand 

Der zeitliche Mehraufwand ist eine der häufigsten 
Hürden, die Promovierende mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen erleben. Zeitlicher Mehraufwand 
bedeutet, dass Promovierende mit Beeinträchtigun-
gen für einzelne Tätigkeiten länger brauchen als Pro-
movierende ohne Beeinträchtigungen. Ursachen da-
für sind vor allem Barrieren der Umwelt, aber auch 
der bürokratische Aufwand und die Organisation der 
Beeinträchtigungen selbst. 

• Barrieren in der Umwelt können der Weg durch 
nicht-barrierefreie Gebäude und das Universi-
tätsgelände sein. Auch (digitale) Literatur, die 
nicht von Screenreadern vorgelesen werden 
kann und stattdessen von Assistent*innen für 
blinde Promovierende zugänglich gemacht wer-
den muss, kann bspw. einen zeitlichen Mehrauf-
wand bedeuten. 

• Die Beeinträchtigung, beziehungsweise deren 
Management, bedingt oft ebenfalls einen 
zeitlichen Mehraufwand, beispielsweise durch 
die Organisation von Arzt- und Therapietermi-
nen oder begrenzte persönliche Energieressour-
cen, die sich auch auf die Konzentrationsfähig-
keit auswirken. 

• Der bürokratische Aufwand ist ein Thema, das 
Ihnen wahrscheinlich bereits bekannt vorkommt. 
Auch während der Promotion entsteht ein zu-
sätzlicher Aufwand durch die Beantragung von 
Unterstützungsleistungen, die Promovierenden 
und Beschäftigten mit Beeinträchtigungen 
rechtlich zustehen. Was jedoch als Unterstüt-
zung zur Teilhabe gedacht ist, stellt oft eine zu-
sätzliche Belastung dar, denn die Antragswege 
sind nicht immer leicht verständlich und die Zu-
ständigkeiten an Hochschulen und bei 
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Kostenträgern zum Teil unklar. Außerdem for-
dern die zuständigen Behörden oft umfangrei-
che Dokumentationen und Nachweise zu Bedar-
fen, wie Assistenz, Dolmetscher*innen und Ar-
beitsplatzanpassungen. Deshalb kann es sinn-
voll sein, sich krankheitsbedingte Ausfälle attes-
tieren zu lassen und sie zu dokumentieren. Hinzu 
kommt, dass Ansprechpersonen, die Promovie-
rende sowohl zur Promotion als auch zu Beson-
derheiten des Promovierens mit gesundheitli-
cher Beeinträchtigung in der Wissenschaft bera-
ten können, (noch) fehlen. Der bürokratische 
Aufwand und langwierige Antragsprozesse füh-
ren so fast immer zu einer Verzögerung der Be-
willigung. Ist eine Unterstützungsleistung für die 
Aufnahme der Promotionstätigkeit notwendig, 
verzögert sich dadurch auch der Promotionsbe-
ginn. Deshalb raten wir dazu, sich so früh wie 
möglich an Ansprechpersonen und Beratungs-
stellen an der Wunschhochschule zu wenden. 

Da Zeit während der Promotion ohnehin eine be-
grenzte Ressource ist, entsteht so ein zusätzlicher 
Druck. Deshalb haben Promovierende mit gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen unter Umständen die 
Möglichkeit, die Finanzierung ihrer Promotionszeit 
zu verlängern. Bei einer Beschäftigung sieht das 
WissZeitVG eine Verlängerung der Beschäftigung um 
bis zu zwei Jahre für Promovierende mit Behinderun-
gen und Erkrankungen vor (§2 WissZeitVG). Auch 
Krankengeldzeiten können grundsätzlich – auf An-
trag – an das Vertragsende angehängt werden. Sti-
pendiengeber*innen ermöglichen unter Umständen 
ebenfalls eine Verlängerung des Stipendiums. Jedoch 
gibt es keinen Anspruch auf eine Verlängerung der 
Beschäftigung oder des Stipendiums. 

Tipps zum Umgang mit beeinträchtigungsbedingtem 
zeitlichem Mehraufwand 

Besprechen Sie Zeitbudgets und Fristen von Ar-
beitsaufgaben mit Ihrer Betreuung und Ihren Ar-
beitgeber*innen. 

Kommunizieren Sie gegenüber Ihren Vorgesetz-
ten, was Sie brauchen, um Ihre Arbeit gut ma-
chen zu können. Wenn möglich, erklären Sie Ihre 

Beeinträchtigungen und deren Auswirkungen 
auf Ihre Arbeit. 

Informieren Sie sich über Ihre Rechte, beispiels-
weise in den Abschnitten „Rechte & Ansprüche 
von Promovierenden mit gesundheitlichen Be-
einträchtigungen“ und „Die Vorteile einer sozial-
versicherungspflichtigen Promotionsstelle“. 

Wenn Sie an einer Hochschule oder in einem 
Forschungsinstitut angestellt sind, können Sie 
sich durch die Schwerbehindertenvertretung be-
raten lassen. 

Wenn Sie als Promotionsstudent*in eingeschrie-
ben sind können Sie sich an die Beauftragten für 
Studierende mit Behinderungen wenden. 

Weitere Ansprechstellen und -personen finden 
Sie im Abschnitt „Anlaufstellen & Ansprechper-
sonen“ 

Barrieren in den Köpfen 

Barrieren in den Köpfen gibt es, ebenso wie in ande-
ren gesellschaftlichen Bereichen, auch in der Wis-
senschaft. Von Wissenschaftler*innen wird oft impli-
zit erwartet einem bestimmten Bild zu entsprechen. 
Gemäß dieser Vorstellung sind Wissenschaftler*in-
nen flexibel, leidens- bzw. leistungsbereit und wid-
men sich ausschließlich ihrer Leidenschaft für For-
schung und Lehre. Diese Vorstellung kann Personen 
ausschließen, die diesem Bild nicht entsprechen 
können oder wollen, beziehungsweise die von der 
Gesellschaft entsprechend wahrgenommen werden. 
Hier kann der sogenannte Ableismus zum Tragen 
kommen. Ableismus ist, ähnlich wie Sexismus und 
Rassismus, ein gesellschaftliches Phänomen das mit 
der Diskriminierung von Personen mit Beeinträchti-
gungen verbunden ist. Ein Merkmal von Ableismus 
ist die (unbewusste) Vorstellung, dass Menschen mit 
Beeinträchtigungen keine gleichwertige Leistung er-
bringen können wie Menschen ohne Beeinträchti-
gungen. Für Promovierende mit Beeinträchtigungen 
kann das bedeuten, dass ihnen eine Promotion nicht 
zugetraut wird. Während der Promotion kann es sein, 
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dass ihnen (unbeabsichtigt) zusätzliche Barrieren in 
den Weg gestellt werden, zum Beispiel wenn eine 
wissenschaftliche Mitarbeiterin mit Mobilitätsbeein-
trächtigung ein Seminar anbieten soll, aber um einen 
barrierefreien Raum kämpfen muss. Insbesondere 
Personen mit unsichtbaren Beeinträchtigungen erle-
ben oft, dass ihre Bedarfe nicht ernstgenommen wer-
den. Für viele ist die Entscheidung für oder wider 
eine Offenlegung der Beeinträchtigung auch deshalb 
eine schwierige Entscheidung. Eine Offenlegung 
kann aber auch Vorteile haben. Siehe dazu auch das 
Kapitel „Offenlegung einer Beeinträchtigung“. 

Für Promovierende mit Beeinträchtigungen kostet 
der Kampf gegen Barrieren in den Köpfen oft Zeit 
und Energie, was zulasten der Promotionstätigkeit 
gehen kann. Deshalb kann es helfen, sich Mitstrei-
ter*innen zu suchen, zum Beispiel andere Promovie-
rende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die 
Schwerbehindertenvertretung oder die Beauftragten 
für Studierende mit Behinderungen. Beim virtuellen 
PROMI-Stammtisch können Sie sich beispielsweise 
mit anderen Promovierenden mit Beeinträchtigun-
gen austauschen. 

Weiterführende Informationen: 

• Peer-Beratung und Stammtisch vom PROMI-Pro-
jekt: https://promi.uni-koeln.de/vernetzung/ 

• Zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen geben 
einen Einblick in ihre persönlichen Erfahrungen 
als Promovierende mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen: 

https://tinyurl.com/promix33 
https://tinyurl.com/promix34 

• Das Projekt Sag-ich’s – chronisch krank im Job 
bietet eine Entscheidungshilfe sowie Informati-
onen und Hinweise auf Beratungsstellen zum 
Thema Offenlegung https://sag-ichs.de 

Zeitdruck und Belastungen 

Belastung aufgrund von Zeitdruck erleben fast alle 
Promovierenden. Befristete Teilzeitverträge, der 

Druck zu publizieren und Netzwerke zu knüpfen, 
Lehre und hochschulische Administration belasten 
alle Promovierenden. Promovierende mit gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen erleben aufgrund 
oben genannter Barrieren zusätzlich erschwerte Be-
dingungen. Oft sind sich Vorgesetzte und Be-
treuer*innen dessen nicht bewusst und so können 
Missverständnisse zwischen ihnen und den Promo-
vierenden entstehen. Die Forschung hat gezeigt, 
dass Promovierende und Studierende mit gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen in solchen Situatio-
nen oft ihre eigenen Ressourcen nutzen, beziehungs-
weise. sich überfordern, um den Erwartungen ge-
recht zu werden. Deshalb ist es wichtig, sich selbst 
bewusst zu machen, dass man als Promovierende*r 
mit Beeinträchtigungen Anspruch auf Nachteilsaus-
gleiche und Unterstützung hat. Selbstüberforderung 
ist meistens weder nachhaltig noch zielführend. Oft 
ist es schon hilfreich, möglichst transparent mit Be-
treuer*innen über Arbeitspakete und Abgabefristen 
zu sprechen und sich mit anderen Promovierenden 
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen über 
Schwierigkeiten, Ressourcen und Lösungen auszu-
tauschen. Da Behinderungen und Beeinträchtigun-
gen sehr divers sind und jede*r Promovierende einen 
eigenen Umgang damit hat, gibt es ganz unter-
schiedliche Strategien, mit den Hürden umzugehen. 
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Erste Schritte einer 
Promotion – Als 
Promovierende*r 
mit Behinderung 
Wenn Sie sich entschieden haben zu promovieren, 
beginnt nun die Vorbereitung Ihrer Promotion. Zual-
lererst stehen die Wahl des Forschungsthemas, die 
Finanzierung und die Betreuung im Fokus. Darüber 
hinaus empfehlen wir, sich von Anfang an mit ande-
ren Promovierenden und mit den Beauftragten für 
Studierende mit Behinderungen, beziehungsweise, 
im Fall einer Promotionsstelle, der Schwerbehinder-
tenvertretung auszutauschen, um Mitstreiter*innen 
zu finden. 

Da es bereits viele Handreichungen für die ersten 
Schritte der Promotion gibt (einige davon finden Sie 
im Abschnitt „Promovieren in Deutschland“), die sich 
an alle Promovierenden richten, konzentrieren wir 
uns hier auf die Informationen, die für Promovie-
rende mit Beeinträchtigungen wichtig sind. 

Forschungsthema 

Die meisten Promotionsinteressierten haben eine 
grobe Idee, in welche Richtung ihr Forschungsvorha-
ben gehen soll. Vielleicht sind sie fasziniert von einer 
neuen Entdeckung in ihrem Themenfeld, oder die 
Forschungsfrage ihrer Abschlussarbeit lässt sie nicht 
mehr los. 

Vielleicht interessieren Sie sich jedoch für eine Pro-
motion, sind aber noch nicht sicher, zu welchem 
Thema Sie promovieren möchten? Dann können 
Stellenausschreibungen für wissenschaftliche Mitar-
beiter*innen oder von Graduiertenkollegien helfen. 
Anhand der ausgeschriebenen Themenfelder können 
Sie eine eigene Fragestellung entwickeln oder ein ei-
genes Thema konkretisieren. Für Promovierende mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen kann es auch 

sinnvoll sein, bei der Themenwahl zu überlegen, ob 
das gewählte Thema zu den eigenen Bedarfen und 
den strukturellen Rahmenbedingungen der Promo-
tion passt. Einige Themen können beispielsweise nur 
durch Reisen oder längere Forschungsaufenthalte im 
Ausland erforscht werden. Auch sind manche Tätig-
keiten, wie die Arbeit im Schichtdienst an einem Te-
leskop in der Planetenforschung, eventuell nicht mit 
persönlichen Energieressourcen vereinbar. Darüber 
hinaus kann es hilfreich sein, sich mit (möglichen) 
Betreuer*innen zu Beginn auszutauschen, was die Er-
wartungen an eine Promotion zu einem bestimmten 
Forschungsthema sind. 

Betreuung 

Neben der Frage, ob die Betreuung inhaltlich zu Ih-
rem Forschungsthema passt, ist die Wahl der Promo-
tionsbetreuung natürlich auch eine praktische und 
zwischenmenschliche Überlegung. Welche*r Profes-
sor*in ist zu Ihrem Forschungsthema gut vernetzt 
und hat interessante Projekte? Welche Erfahrungen 
haben andere Promovierende mit ihm oder ihr als 
Betreuer*in gemacht? Falls Sie nur eingeschränkt 
mobil sind, spielt es auch eine Rolle, wie oft und wie 
lange Sie sich an der Hochschule der Betreuung auf-
halten müssen und welche Fahrmöglichkeiten Ihnen 
zur Verfügung stehen. Wichtig ist es, sich bewusst zu 
machen, dass die Promotion ein langfristiges Betreu-
ungsverhältnis voraussetzt. Studien zeigen, dass Be-
treuer*innen eine ganz entscheidende Rolle für das 
Ge- oder Misslingen von Promotionen und wissen-
schaftlichen Karrieren spielen. Sie führen ihre Pro-
movierenden auch in das Wissenschaftsfeld ein, ver-
netzen und können gegebenenfalls Weichen für die 
spätere Karriere stellen. Bei der Betreuungssuche 
gibt es Unterschiede zwischen Individualpromotion 
und strukturierter Promotion. Bei der Individualpro-
motion sprechen Sie zu Beginn der Promotion mög-
liche Betreuer*innen an und stellen ihnen Ihr Thema 
vor. Bei der strukturierten Promotion müssen Sie Ihr 
Forschungsprojekt an das übergeordnete Thema des 
Kollegs oder der Schule anpassen und entscheiden 
sich erst im Laufe des Programms für eine Betreuung. 
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Tipps für die Kontaktaufnahme: 

Recherchieren Sie Professor*innen zu Ihrem 
Thema. Bei strukturierten Promotionsprogram-
men erhalten Sie meist eine Übersicht beteilig-
ter Wissenschaftler*innen, an die Sie sich wen-
den können. 

Wenn Sie mögliche Betreuer*innen ins Auge ge-
fasst haben, können Sie eine erste E-Mail mit 
Ihrem Lebenslauf und Exposé schreiben, in der 
Sie sich vorstellen und Ihr Forschungsvorhaben 
kurz beschreiben. Es ist wichtig, dass Sie in die-
ser E-Mail deutlich machen, warum Sie und Ihr 
Forschungsvorhaben gut zu dem Arbeitsbereich 
der kontaktierten möglichen Betreuung passen. 
Wenn Sie auf Ihre erste E-Mail noch keine Ant-
wort erhalten, können Sie nach vier bis sechs 
Wochen an Ihre Anfrage erinnern. 

Wenn Sie eine Rückmeldung und ein Ge-
sprächsangebot bekommen, sollten Sie sich 
vorbereiten, indem Sie Ihr Exposé noch einmal 
lesen und sich Notizen zu möglichen Rückfra-
gen machen. Notieren Sie sich auch, dass Sie 
bei einer positiven Rückmeldung nach dem wei-
teren Vorgehen und konkreten nächsten Schrit-
ten fragen. 

Nachteilsausgleiche und Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben werden oft von zuständi-
gen Stellen und Arbeitgeber*innen beantragt 
oder bewilligt. Daher ist für den Erhalt dieser 
Leistungen zumindest eine teilweise Offenle-
gung der Beeinträchtigung notwendig. Weitere 
Informationen und Hilfestellungen zum Thema 
Offenlegung gibt es im Abschnitt „Offenlegung 
einer Beeinträchtigung“. 

Fragen zu Rechten und Ansprüchen von Promo-
vierenden mit Beeinträchtigungen und zu Barri-
erefreiheit an der spezifischen Hochschule kön-
nen Professor*innen häufig nicht beantworten, 
deshalb kann es sinnvoll sein, nach einem ers-
ten positiven Gespräch die Beauftragten für 
Studierende mit Behinderungen und die 
Schwerbehindertenvertretung zu kontaktieren. 
So bekommen Sie einen ersten Eindruck von 

Inklusion und Barrierefreiheit an der Hoch-
schule und können sich nach möglichen Unter-
stützungsleistungen erkundigen. Sollten Sie 
eine Promotionsstelle bekommen und Unter-
stützungsleistungen im Arbeitsleben beantra-
gen, dauert es häufig lange, bis Leistungen be-
willigt werden. Darum ist es sinnvoll, möglichst 
früh zu beginnen. Rechte und Ansprüche sind 
grundsätzlich von dem Finanzierungsmodell Ih-
rer Promotion abhängig. 

Finanzierung 

Die Finanzierung ist der Faktor, der die Art des Ar-
beitens an der Promotion am meisten beeinflusst. 
Besonders für Promovierende mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen ist das Finanzierungsmodell 
maßgeblich für den Zugang zu Unterstützungsleis-
tungen, beispielsweise behindertengerechter Ar-
beitsplatzausstattung. Die Finanzierung beeinflusst 
aber auch, wie viel Zeit täglich für die Promotion zur 
Verfügung steht und ob man individuell promoviert 
oder in einem strukturierten Promotionsprogramm. 
Es gibt viele verschiedene Finanzierungsmodelle, 
von denen hier die wichtigsten vorgestellt werden. 

• Promotionsstelle an der Hochschule oder im 
Forschungsinstitut: Die meisten Promovieren-
den in Deutschland finanzieren sich durch eine 
Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in an 
einer Hochschule oder in einem Forschungs-
institut. In der Regel handelt es sich um befris-
tete Teilzeitstellen von drei Jahren. Promovie-
rende mit einer Promotionsstelle sind in die Ar-
beit eines Lehrstuhls, einer Professur oder eines 
Instituts eingebunden. Sie geben Seminare, 
führen eigene Forschungsprojekte durch und 
übernehmen administrative Aufgaben. Das be-
deutet, dass die Arbeitszeit, obwohl die Stellen 
als Qualifikationsstellen ausgeschrieben sind, 
nicht ausschließlich für die Promotionsstätig-
keit verfügbar ist. Oft arbeiten Promovierende 
deshalb auch außerhalb ihrer Arbeitszeit an der 
Promotion. Viele Promovierende mit diesem Fi-
nanzierungsmodell berichten daher von einem 
hohen zeitlichen Druck und Belastung. 
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Promotionsstellen unterliegen dem WissZeitVG, 
das vorgibt, dass Promotionsstellen auf maxi-
mal sechs Jahre befristet werden können. Für 
Promovierende mit Beeinträchtigungen gilt je-
doch eine Besonderheit. Laut §2 des WissZeitVG 
ist es möglich, die maximale Befristungsdauer 
bei Schwerbehinderung und chronischen Er-
krankungen um zwei Jahre zu verlängern. Aller-
dings besteht darauf kein rechtlicher Anspruch 
gegenüber den Arbeitgebenden. 

Für Promovierende mit Beeinträchtigungen hat 
die Promotionsstelle einen großen Vorteil ge-
genüber anderen Finanzierungsmodellen, denn 
als sozialversicherungspflichtig angestellte Ar-
beitnehmer*innen haben Promovierende wäh-
rend ihrer vertraglich vereinbarten Arbeitszeit 
ein Recht auf sogenannte Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben. Dabei handelt es sich um 
Unterstützungsleistungen, die Schwierigkeiten 
ausgleichen oder mildern sollen, die aufgrund 
von gesundheitlichen Beeinträchtigungen und 
umweltbedingten Barrieren die Berufsausfüh-
rung erschweren. 

Mehr Informationen zu diesem Finanzierungs-
modell gibt es im Abschnitt „Die Vorteile einer 
sozialversicherungspflichtigen Promotions-
stelle“ 

• Stipendium: Viele Stipendiengeber*innen bie-
ten Promotionsstipendien an. In der Regel er-
halten Stipendiat*innen bis zu drei Jahre lang 
einen monatlichen Betrag zwischen 800 bis 
1500 Euro. Einige Stiftungen ermöglichen Sti-
pendiat*innen bei Erkrankungen oder Beein-
trächtigungen eine Verlängerung über die regu-
läre Förderzeit hinaus. Das muss jedoch gut be-
gründet und dokumentiert werden. 

Anders als bei einer Promotionsstelle begrün-
den Stipendien kein sozialversicherungspflich-
tiges Beschäftigungsverhältnis, sodass unter 
anderem die Krankenversicherung selbst ge-
zahlt werden muss. Dafür kann man bei einigen 
Stipendiengeber*innen einen Zuschuss erhal-
ten. Ein Vorteil des Stipendiums ist es, keine zu-
sätzlichen Aufgaben in der Lehre oder Admi-
nistration zu haben und sich auf die Promotion 

konzentrieren zu können. Ein wesentlicher 
Nachteil ist jedoch, dass Stipendien keine Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben vorsehen. 

• Finanzierung durch Drittmittel: Einige Stellen 
an der Universität oder in Forschungsinstituten 
werden durch Gelder von Fördermittelgeber*in-
nen finanziert. Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG), die größte öffentliche För-
dermittelgeberin, und einige andere berück-
sichtigen bei der Projektfinanzierung unter Um-
ständen die Situation von Wissenschaftler*in-
nen mit Behinderungen und finanzieren auch 
Mehrbedarfe, beziehungsweise Nachteilsaus-
gleiche bei Projektförderungen. Da einige Pro-
motionsstellen durch Drittmittel finanziert wer-
den, ist das auch für Promovierende relevant. 

Bei Fragen zu Projektanträgen und Maßnahmen 
der DFG können Sie sich an die Ansprechperson 
in der DFG zum Thema Chancengleichheit wen-
den. 

Kontaktstelle zum Thema Chancengleichheit 
bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft: 
https://tinyurl.com/promix56 

• Graduiertenkollegien/-schulen: Graduierten-
kollegien oder -schulen sind universitäre Stu-
dien- und Forschungsprogramme, in denen 
mehrere Doktorand*innen zu einem größeren 
Themenzusammenhang, aber mit jeweils eige-
nen Projekten promovieren (teilweise wird der 
Begriff Graduiertenschule auch für Programme 
verwendet, die keine finanziellen Mittel zur 
Verfügung stellen und nur Begleitprogramme 
sind). Eine Promotion an Graduiertenkollegien 
oder -schulen ermöglicht eine Konzentration 
auf das Promotionsprojekt, da gewöhnlich 
keine Lehre oder administrative Aufgaben über-
nommen werden müssen. Die Promotionsphase 
ist durch einen Lehrplan (Curriculum) struktu-
riert. Darüber hinaus wird erwartet sich in die 
Gestaltung des Rahmenprogramms, bestehend 
aus Tagungen, Workshops und Vorträgen, ein-
zubringen 

Die Promotion wird durch ein Stipendium oder 
eine Teilzeitstelle für einen befristeten 
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Zeitraum finanziert. Daher bestehen die glei-
chen Vor- und Nachteile wie bei einem Stipen-
dium oder einer sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung. 

• Nebenberufliche Promotion: Einige Promovie-
rende finanzieren ihren Lebensunterhalt durch 
eine Berufstätigkeit außerhalb wissenschaftli-
cher Institutionen. Das hat den Vorteil, dass 
Promotion und Berufsleben klar voneinander 
getrennt sind. Allerdings fehlt vielen Promovie-
renden in diesem Modell die Anbindung an den 
wissenschaftlichen Austausch und die Infra-
struktur einer Forschungseinrichtung. Wer au-
ßerdem eine Karriere in der Wissenschaft plant, 
sollte sich so früh wie möglich mit anderen Wis-
senschaftler*innen vernetzen, Lehrerfahrung 
durch Seminare sammeln und publizieren. Viele 
Graduiertenkollegien bieten assoziierten Wis-
senschaftler*innen mit externer Finanzierung 
an, von den Strukturen des Kollegs zu profitie-
ren. Für Promovierende mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen bietet dieses Finanzie-
rungsmodell jedoch keinerlei Unterstützungs-
leistungen für die Promotion. 

Jedes der genannten Finanzierungsmodelle hat Vor-
und Nachteile. Da Sie am besten über Ihre Bedarfe 
Bescheid wissen, können nur Sie entscheiden, wel-
ches am ehesten zu Ihrer Situation passt. Bevor Sie 
sich entscheiden, reflektieren Sie Ihre Situation und 
Ihre Erfahrungen im Studium. Fragen Sie sich: Was 
brauche ich, um gut arbeiten zu können? 

Fragen zur Reflexion: 

Müssen Sie mit einem zeitlichen Mehraufwand 
bei der Arbeit rechnen? Brauchen Sie beispiels-
weise länger, um sich Texte zu erarbeiten oder 
haben Sie eine zusätzliche zeitliche Belastung 
durch Arzt-, Therapietermine etc.? Einige Finan-
zierungsmodelle sind mit mehr zusätzlichen 
Aufgaben verbunden als andere, zum Beispiel 
die Finanzierung durch eine Promotionsstelle 
oder eine nebenberufliche Beschäftigung. 

Haben Sie die Energie und Zeit, zwei Tätigkei-
ten wie Promotion und Teilzeitbeschäftigung 

parallel auszuüben? Denn sowohl eine neben-
berufliche Promotion als auch eine Promotions-
stelle an der Universität bedeuten zusätzliche 
Arbeitsaufgaben. Dafür brauchen Sie Zeit und 
Energie, die Sie mit einem anderen Finanzie-
rungsmodell für Ihre Promotion nutzen könnten. 
Bei diesem Finanzierungsmodell müssen Sie 
außerdem viele Arbeitsaufgaben unter einen 
Hut bringen. 

Brauchen Sie Unterstützungsleistungen, bei-
spielsweise personelle oder technische Assis-
tenz oder eine behindertengerechte Arbeits-
platzausstattung? Die Kosten für Arbeitsplatz-
anpassungen oder Assistenzen während der 
Promotion werden meist nur bei einer sozial-
versicherungspflichtigen Promotionsstelle 
übernommen. Bei Finanzierungsmodellen wie 
Stipendium oder nebenberuflicher Beschäfti-
gung sind keine Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben möglich. 

Netzwerke, Mitstreiter*innen und 
Anlaufstellen 

Die Promotionstätigkeit wird immer wieder als „ein-
sames Geschäft des Denkens“ beschrieben. Natür-
lich ist das Forschen in Archiven und Laboren, das 
Lesen von Texten, die Materialanalyse etc. eine Ar-
beit, die man autonom machen muss, aber jede wis-
senschaftliche Arbeit lebt auch davon, dass Stand-
punkte und Forschungsfragen ausgetauscht, disku-
tiert und kritisch reflektiert werden. Außerdem kann 
es hilfreich sein, sich mit anderen über die persön-
lichen Promotionserfahrungen auszutauschen und 
herauszufinden, wie sie mit Herausforderungen um-
gehen und welche Lösungen sie gefunden haben. 

Die erste Anlaufstation für den Austausch mit ande-
ren Promovierenden sind Graduierteneinrichtungen 
und Anlaufstellen der jeweiligen Fachgesellschaf-
ten (die wissenschaftliche Vereinigung eines be-
stimmten Fachgebiets). Diese bieten Promovieren-
den Beratung, Austauschformate, Arbeitsgruppen 
und Workshops an. Darüber hinaus können Sie auch 
Tagungen und Konferenzen besuchen oder in 
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Kontakt zu anderen Promovierenden mit gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen treten, um sich aus-
zutauschen. 

Tipps zur Vernetzung: 

Falls Ihre Graduierteneinrichtung eine interes-
sante Veranstaltung anbietet, aber keine Infor-
mationen zur Barrierefreiheit hat, lohnt es sich, 
die Veranstalter*innen zu kontaktieren und sich 
zu erkundigen. Graduierteneinrichtungen ha-
ben gegebenenfalls die Möglichkeit in einen 
barrierefreien Raum zu wechseln oder mit fi-
nanzieller Unterstützung von Seiten der Hoch-
schule zum Beispiel Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschung anzubieten. Die Universi-
tät zu Köln hat dafür beispielsweise den Fonds 
"Gebärdensprach- und Schriftdolmetschen“ ein-
gerichtet. Da Graduierteneinrichtungen Teil der 
Hochschulen sind, haben Promovierende 
grundsätzlich ein Recht auf Teilhabe, jedoch 
muss der Aufwand von Anpassungen für Barrie-
refreiheit auch angemessen sein. 

Gleiches gilt für Tagungen oder Summer 
Schools. Falls bei der Anmeldung keine Infor-
mationen zur Barrierefreiheit bereitgestellt 
werden, lohnt es sich nachzufragen. 

Wenn Sie sich mit anderen Promovierenden mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen austau-
schen möchten, gibt es zum Beispiel einen vir-
tuellen Stammtisch für Promovierende mit ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen oder die 
Peer-Beratung des PROMI-Projektes. 

Seien Sie fürsorglich mit sich selbst. Manchmal 
kann einem der wissenschaftliche Alltag und 
das eigene Pflichtgefühl über den Kopf wach-
sen. Dann kann es helfen, Veranstaltungen zu 
priorisieren und nur diejenigen zu besuchen, 
die einem wirklich wichtig sind. 

Offenlegung einer 
Beeinträchtigung 
Die Mehrheit der gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen ist nicht ohne Weiteres sichtbar. Das veran-
schaulichte u.a. die Studie best2.2 Sie erforschte die 
Situation Studierender mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen und zeigte, dass ein Anteil von 96 
Prozent der befragten Studierenden angab, ihre Be-
einträchtigung sei für Außenstehende nicht auf den 
ersten Blick sichtbar. 

Personen mit unsichtbaren Behinderungen erleben 
möglicherweise andere Herausforderungen als die-
jenigen, deren Beeinträchtigung deutlich sichtbar 
ist. Ein grundlegender Unterschied ist beispiels-
weise, dass man entscheiden kann, ob, wann und 
wie man eine unsichtbare Beeinträchtigung gegen-
über Arbeitgeber*innen oder Promotionsbe-
treuer*innen offenlegt. 

Grundsätzlich sind Promovierende mit gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen nicht zu einer Offenle-
gung verpflichtet. Als Ausnahme gilt, wenn eine 
Person sich selbst oder andere gefährdet (zum Bei-
spiel durch ansteckende Krankheiten) oder wenn sie 
vertraglich vereinbarte Leistungen nicht mehr er-
bringen kann. 

Eine Offenlegung kann Vor- und Nachteile haben. 
Einige Unterstützungsleistungen wie Fristverlänge-
rungen, Nachteilsausgleiche bei Prüfungsleistun-
gen etc. setzen zum Beispiel eine Offenlegung ge-
genüber Arbeitgeber*in, Betreuung und/oder 
Schwerbehindertenvertretung voraus. In einigen 
Fällen kann es auch von Vorteil sein, Arbeitgeber*in-
nen und Promotionsbetreuende darüber zu infor-
mieren, ob und wie sich die Beeinträchtigung auf 
die eigene Arbeitsweise auswirkt. Denn nur so kann 
auch kommuniziert werden, was man braucht, um 

2 Poskowsky, Jonas/Sonja Heißenberg/Sarah Zaussinger/Julia Brenner (2018): beeinträchtigt studieren - best2. 
Datenerhebung zur Situation Studierender mit Behinderung und chronischer Krankheit 2016/17, Berlin 
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gut arbeiten zu können und das Gegenüber kann da-
rauf eingehen. Andererseits gibt es auch Personen 
mit Beeinträchtigungen, die Sorge haben, dass sie 
in Folge der Offenlegung stigmatisiert und anders 
behandelt werden. Darüber hinaus berichten Stu-
dierende mit unsichtbaren Beeinträchtigungen, 
dass ihre Bedarfe unter Umständen weniger berück-
sichtigt werden, weil sie nicht offensichtlich sind. 

Wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass die Ent-
scheidung für oder gegen eine Offenlegung immer 
individuell und sehr persönlich ist und es keine uni-
versal richtige Entscheidung gibt. 

Weiterführende Informationen: 

• Die Website https://sag-ichs.de unterstützt 
Arbeitnehmer*innen mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen bei der schwierigen 
Entscheidung für oder gegen eine Offenlegung 
und bietet viele hilfreiche Informationen sowie 
eine Übersicht über Beratungsangebote: 
https://sag-ichs.de/gut-zu-wissen/beratung-
und-unterstuetzung. 

• Promovierende können sich an die 
Beratungsstellen für Studierende mit 
Behinderungen wenden. 

• Promovierende, die an der Universität oder in 
einer Forschungseinrichtung beschäftigt sind, 
können außerdem die Beratung der 
Schwerbehindertenvertretung in Anspruch 
nehmen. Eine Übersicht über die Rolle der 
Schwerbehindertenvertretung unter folgendem 
Link https://tinyurl.com/promix55 

Amtliche 
Anerkennung einer 
Behinderung 
Einige Rechte und Leistungen, die beeinträchtigten 
Menschen zustehen sind an die amtliche Anerken-
nung der Behinderung nach Sozialgesetzbuch IX 
(SGB IX) gebunden. Dazu gehören beispielsweise 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben wie per-
sönliche und technische Assistenzen oder Arbeits-
platzausstattungen. Deshalb kann es sinnvoll sein, 
einen Antrag auf amtliche Anerkennung zu stellen. 

Nach deutschem Recht gibt es viele gesundheitliche 
Beeinträchtigungen, die als Behinderungen aner-
kannt werden können. Das sind unter anderem: 

• Langfristige psychische Erkrankungen, zum Bei-
spiel Depressionen 

• Teilleistungsbeeinträchtigungen/Neurodiversi-
tät wie Legasthenie, Autismus oder ADHS 

• Chronische und langfristige Erkrankungen wie 
Rheuma oder Morbus Crohn 

• Beeinträchtigungen im Bereich der Sinnesor-
gane beispielsweise Seh- oder Hörbeeinträchti-
gungen 

• Sprech- und Mobilitätsbeeinträchtigungen 

Eine amtliche Anerkennung der Beeinträchtigung 
als Behinderung ist möglich, wenn Menschen mit ei-
ner gesundheitlichen Beeinträchtigung Barrieren in 
ihrer sozialen und physischen Umwelt erleben und 
deshalb über einen Zeitraum von mehr als sechs 
Monaten an der gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft, zum Beispiel im Berufsleben, gehin-
dert werden. 

15 

https://sag-ichs.de/
https://sag-ichs.de/gut-zu-wissen/beratung-und-unterstuetzung
https://sag-ichs.de/gut-zu-wissen/beratung-und-unterstuetzung
https://tinyurl.com/promix55


 
 

 

    
 

   
   

 

   
  

     
  

 
 

   

  
  

   

 

   
  

  

   
  

  
 

 
 

 
 
 

 

 

  
  

 
 

  
 

  
 

    

     

  
  

 

 
  

  

 
 

 
 

  
  

    
  

 

 
  

    

  

 
 

   
  

   

 

 

 

Eine Behinderung anerkennen las-
sen 

Eine amtliche Anerkennung der Beeinträchtigung 
als Behinderung kann beim Versorgungsamt bean-
tragt werden. Dabei wird – je nach Schwere der Be-
einträchtigung – ein Grad der Behinderung (GdB) 
zuerkannt: 

• Ab einem GdB von 50 spricht man von einer 
Schwerbehinderung. 

• Personen mit einem GdB zwischen 30 und 50, 
können bei der zuständigen Arbeitsagentur eine 
Gleichstellung mit schwerbehinderten Men-
schen beantragen, wenn sie diese zum Erlangen 
oder Behalten eines Arbeitsplatzes brauchen. 

Menschen mit einer Schwerbehinderung oder einer 
Gleichstellung haben einen rechtlichen Anspruch 
auf (finanzielle) Leistungen und Nachteilsausglei-
che am Arbeitsplatz (§2 Abs. 2 SGB IX). 

Weiterführende Informationen: 

• Informationen des VDK zum Grad der 
Behinderung und Schwerbehinderung: 
https://tinyurl.com/promix57 

• Informationen von REHADAT zu 
Gleichstellung: https://tinyurl.com/promix53 

Rechte & 
Ansprüche 
Promovierende mit gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen haben gegebenenfalls die Möglichkeit, ver-
schiedene Unterstützungsleistungen zu beantragen. 
Abhängig von der Promotionsfinanzierung leiten 
sich jedoch unterschiedliche Rechte, Ansprüche und 
Ansprechpersonen ab. 

Promovierenden, die mit einer sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigung promovieren, stehen in 
der Regel mehr Ressourcen zur Verfügung, denn sie 
und ihre Arbeitgeber*innen können Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben beantragen. Die beschäf-
tigten (schwerbehinderten) Promovierenden haben 
außerdem nicht nur ein Recht auf Nachteilsausglei-
che bei Prüfungsleistungen, sondern auch auf Nach-
teilsausgleiche am Arbeitsplatz. Diese Möglichkei-
ten haben Promovierende ohne Anstellung nicht. 

Hier führen wir Ressourcen auf, die – unabhängig 
von ihrem Beschäftigungsverhältnis und der amtli-
chen Anerkennung ihrer Behinderung –allen Pro-
movierenden zur Verfügung stehen. 

Nachteilsausgleich bei Prüfungsleis-
tungen 

Promovierende mit gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen haben gegebenenfalls die Möglichkeit, 
Nachteilsausgleiche bei Prüfungsleistungen zu be-
antragen. Nachteilsausgleich bedeutet, dass das 
Prüfungsformat so angepasst wird, dass Promovie-
rende möglichst barrierefrei die Prüfungsleistung 
erbringen können. Mögliche Nachteilsausgleiche 
bei Prüfungsleistungen sind unter anderem: 

• Änderungen bei der Prüfungszeit, zum Beispiel 
Verlängerung, mehr oder längere Pausen 

• Anpassung der Prüfungsform, zum Beispiel eine 
virtuelle Disputation, statt einer Verteidigung 
vor Ort 

• Gebärdensprach-, beziehungsweise Schriftdol-
metscher*innen in der Prüfung 

• Technische Hilfen, beispielsweise Sehhilfen 

• Assistenzen in der Prüfung 

Sieht Ihre Hochschule Nachteilsausgleiche bei Prü-
fungsleistungen vor, sind diese in der Promotions-
ordnung geregelt. Nach aktuellem Stand haben je-
doch noch nicht alle Hochschulen bzw. Fakultäten 
die Belange Promovierender mit Behinderungen 
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und/oder chronischen Erkrankungen schriftlich in 
der Promotionsordnung fixiert. Doch auch wenn 
Ihre Hochschule/Ihr Fachbereich einen solchen 
Nachteilsausgleich nicht explizit vorsieht, ergibt 
sich aus dem jeweiligen Landeshochschulgesetz, 
der Hochschulsatzung und dem Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung ein Anrecht darauf. Unterstüt-
zung bei der Beantragung finden Sie im Promoti-
onsbüro oder bei den Beauftragten für Studierende 
mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen 
Ihrer Hochschule. 

Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

In begründeten Fällen können auch Promovierende, 
die keiner sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung nachgehen, Leistungen erhalten. Diese wer-
den als Leistungen zur Teilhabe an Bildung bezeich-
net. Das können Assistenzen, Ausstattungen, Dol-
metschung (beispielsweise Gebärdensprache) etc. 
sein. Ein begründeter Fall liegt vor, wenn gezeigt 
werden kann, dass die Promotion zum Erreichen des 
angestrebten Berufsziels erforderlich ist. Die Leis-
tungen sind meist Geldmittel, aber auch Sach- und 
Dienstleistungen und können beim zuständigen Re-
habilitationsträger beantragt werden. Rehabilitati-
onsträger sind Institutionen, die Kosten für Hilfen 
und Leistungen zur Teilhabe finanzieren. Es gibt 
mehrere Rehabilitationsträger in Deutschland und 
jeder Träger hat einen spezifischen Zuständigkeits-
bereich. Rehabilitationsträger für Leistungen zur 
Teilhabe an Bildung sind beispielsweise die gesetz-
liche Unfallversicherung oder Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe. Anträge auf Leistungen zur Teil-
habe an Bildung wurden jedoch in der Vergangen-
heit häufig abgelehnt, da die Promotion als nicht er-
forderlich zum Erreichen des angestrebten Berufs-
ziels beurteilt wurde. 

Weiterführende Informationen: 

• Beratung zu Leistungen zur Teilhabe an 
Bildung bieten die Beauftragten für 
Studierende mit Behinderungen und 
chronischen Erkrankungen oder, außerhalb der 
Hochschule, die Ergänzende unabhängige 

Teilhabeberatung (EUTB): 
https://teilhabeberatung.de/ 

Die Vorteile einer 
sozialversicherungs 
pflichtigen 
Promotionsstelle 
Eine Promotion im Rahmen einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung an der Hochschule 
oder an außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen ist mit einigen Rechten und Vorteilen verbun-
den, die Promovierenden mit einem Stipendium o-
der einem Nebenjob nicht zur Verfügung stehen. 

Recht auf Nachteilsausgleiche 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit aner-
kannter Schwerbehinderung oder ihnen gleichge-
stellte Beschäftigte haben ein Recht auf verschie-
dene Nachteilsausgleiche. Gegebenenfalls sind 
Nachteilsausgleiche vom Grad der Behinderung o-
der bestimmten Merkzeichen auf dem Behinderten-
ausweis (beispielsweise G für erhebliche Geh- und 
Stehbehinderung) abhängig. Möglich sind unter an-
derem folgende Ausgleiche im Beruf: 

• Schwerbehinderte Beschäftigte haben einen 
Anspruch auf Zusatzurlaub. 

• Für schwerbehinderte Beschäftigte besteht ein 
besonderer Kündigungsschutz. 

Unterstützungsmöglichkeiten am Ar-
beitsplatz 

Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Arbeit-
nehmer*innen und ihre Arbeitgeber*innen können 
gegebenenfalls Leistungen zur Teilhabe am 
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Arbeitsleben (§45 SGB IX) sowie Unterstützungs-
leistungen beantragen. Bei einer befristeten Be-
schäftigung nach WissZeitVG ist zudem eine Ver-
längerung der Höchstbefristungsdauer möglich. 

• Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben: Die 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
sind als Arbeitgeberinnen dazu verpflichtet, Ar-
beitsplätze und deren Ausstattung barrierefrei 
zu gestalten und die besonderen Bedarfe von 
Beschäftigten mit gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen ausreichend zu berücksichtigen. Fi-
nanzielle Unterstützung für diese Maßnahmen 
können Rehabilitationsträger (bei Promotionen 
in der Regel die zuständige Arbeitsagentur) 
durch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
leisten. Darunter fällt beispielsweise die (antei-
lige) Übernahme von Kosten für technische Ar-
beitshilfen, eine Arbeitsassistenz (zum Beispiel 
Vorleser*innen für sehbeeinträchtigte Promo-
vierende) oder auch die Kraftfahrzeughilfe, wel-
che die Finanzierung eines Autos unterstützt. 
Die Leistungen können entweder direkt an 
den*die Arbeitgeber*in oder als persönliches 
Budget für die beschäftigten Promovierenden 
ausgezahlt werden. Mit einem persönlichen 
Budget können Promovierende beispielsweise 
selbst eine Assistenz einstellen, die bei der Pro-
motionstätigkeit unterstützt. Einerseits ermög-
licht ein persönliches Budget mehr Selbstbe-
stimmung, andererseits kostet es auch Energie 
und Zeit das Budget selbst zu verwalten. Die 
Schwerbehindertenvertretung kann dazu infor-
mieren und bei der Ermittlung und Beantragung 
unterstützen. Allerdings stehen einige Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben, insbeson-
dere eine Assistenz, nur für Tätigkeiten inner-
halb der vertraglich geregelten Arbeitszeit zur 
Verfügung, also nicht für Arbeiten an der Pro-
motion außerhalb der Arbeitszeit. 

• Eingliederungszuschuss: Unter Umständen 
kann ein Eingliederungszuschuss für behinderte 
und schwerbehinderte Beschäftigte durch 
den*die Arbeitgeber*in beantragt werden. Der 
Eingliederungszuschuss ist eine finanzielle För-
derung des Gehalts der schwerbehinderten Per-
son und gehört zu den Leistungen der 

Bundesagentur für Arbeit. Er soll die berufliche 
Eingliederung von Personen unterstützen, für 
welche die Vermittlung in ein Arbeitsverhältnis 
erschwert ist. So kann beispielsweise eine Ein-
arbeitung gefördert werden, die über den übli-
chen Rahmen hinausgeht. 

• Befristungsverlängerung: Bei Vorliegen einer 
Schwerbehinderung oder einer schwerwiegen-
den chronischen körperlichen und/oder psychi-
schen Erkrankung besteht die Möglichkeit, die 
Höchstbefristungsdauer der Anstellung nach 
dem WissZeitVG um zwei Jahre von sechs auf 
acht Jahre zu verlängern (§2 WissZeitVG). 

Weiterführende Informationen: 

• REHADAT – Online Informationsangebot zur 
beruflichen Teilhabe und Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen: 
https://www.rehadat.de/lexikon/ 

• Informationen zum persönlichen Budget des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales: 
https://tinyurl.com/promix58 

• Übersicht über Maßnahmen und Antragswege 
von der Bundesagentur für Arbeit und der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen: 
https://tinyurl.com/promix42 

• Informationen zu (finanziellen) 
Fördermöglichkeiten für Akademiker*innen mit 
Schwerbehinderung gibt es vom 
Arbeitnehmerservice für schwerbehinderte 
Akademiker*innen: 
https://tinyurl.com/promix43 
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Motivationstiefs & 
Krisen während der 
Promotion 
Die allermeisten Promovierenden erleben während 
der Doktorarbeit Krisen. Herausforderungen und 
Rückschläge sind Teil jeder guten Forschungsarbeit, 
das lernen Wissenschaftler*innen schon früh. Jedoch 
kann es auch Gründe für Krisen geben, die nicht mit 
der inhaltlichen Arbeit an der Promotion zu tun ha-
ben, sondern mit verschiedenen Rahmenbedingun-
gen, mit Barrieren im Hochschulalltag, mit Care-
Verpflichtungen oder auch mit Konflikten im Be-
treuungsverhältnis. 

Motivationstief und Frustration 

Motivationstiefs und Frustration können entstehen, 
wenn neue Probleme in der Forschung auftauchen 
oder wenn sich ein Gefühl von Sinnlosigkeit der For-
schungsarbeit einstellt. Diese Probleme haben fast 
alle Promovierenden im Laufe ihrer Promotion, des-
halb gibt es bereits viele Handreichungen dazu. 

Es kann aber auch Ursachen für Frustration geben, 
die außerhalb des eigentlichen Promotionsvorha-
bens liegen. Besonders die langwierige Beantra-
gung von Leistungen zur Teilhabe, wie Assistenz, 
Dolmetschung und technische Anpassungen kann 
frustrierend und zeitraubend sein. Deshalb ist es 
sinnvoll, sich so früh wie möglich an die Schwerbe-
hindertenvertretung und andere Beratungsstellen 
zu wenden und mit der Antragstellung zu beginnen. 

Es kann auch hilfreich sein, sich mit anderen Promo-
vierenden auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen 
machen. 

Psychische Probleme 

Viele Promovierende erleben während der Promo-
tion Stress und psychische Belastungen. Einige er-
leben sogar schwerwiegende psychische Probleme. 
Dieses Thema wird allerdings erst in den letzten 
Jahren öffentlich diskutiert und erforscht. Anlass 
können, müssen aber nicht, die persönliche Lebens-
situation, Unsicherheit und Frustration bei der For-
schung, aber auch der Kampf um barrierefreie Be-
dingungen oder das Erleben von Mobbing und Dis-
kriminierung sein. 

Konflikte mit der Betreuung 

Besonders vor dem Hintergrund des Leistungs-
drucks in der Wissenschaft gibt es Professor*innen, 
die von ihren Mitarbeitenden hohe Flexibilität und 
Ansprechbarkeit erwarten. Sie machen sich eventu-
ell nicht bewusst, welche Herausforderungen das 
Promovieren mit gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen mit sich bringen kann. So können beispiels-
weise Konflikte um Arbeitszeiten und Verfügbarkeit 
entstehen. Oft hilft es bereits, ein offenes Gespräch 
anzuregen und die eigenen Karten auf den Tisch zu 
legen. Was brauchen Sie, um gut arbeiten zu können? 
Was kann verbessert werden? Welche Tagesstruktur 
passt für Sie am besten? Wahrscheinlich können Be-
treuende und Vorgesetzte nicht alles möglich ma-
chen, aber sie müssen erst einmal über Bedarfe in-
formiert sein, um überhaupt darauf eingehen zu 
können. 

In einigen Fällen kann der Konflikt so eingefahren 
sein, dass ein Gespräch zu zweit nicht mehr weiter-
führt. Dann können Promovierende sich Beratung 
beispielsweise bei Graduierteneinrichtungen holen 
und vielleicht ein moderiertes (Schlichtungs-)Ge-
spräch mit den Betreuenden führen. Einige Gradu-
ierteneinrichtungen haben auch Vertrauens- und 
Ombudspersonen oder Mitarbeitendenberatung an 
die sich Promovierende wenden können. 
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Weiterführende Informationen: 

Kontaktmöglichkeiten bei psychischen Krisen: 

• Studentische Nightlines, die nachts angerufen 
werden können: https://tinyurl.com/promix48 

• Telefonseelsorge: 
https://www.telefonseelsorge.de/ 

• Psychologische und Sozialberatung der 
Studentenwerke: https://tinyurl.com/promix49 

Angebote und Hilfestellungen zur Prävention von 
Stress und psychischen Krisen von Universitäten 
und von Promovierenden selbst: 

• Virtueller Stammtisch von PROMI: 
https://promi.uni-koeln.de/vernetzung/ 

• Surviving your PhD – Advice from PhD 
students for PhD students: 
https://tinyurl.com/promix50 

• Netzwerk Mental Health in Berlin: 
https://www.scholar-minds.net/ 

• The Wellbeing Thesis –Maintaining 
Motivation: https://tinyurl.com/promix51 

• Taking care of yourself! Gesundes Arbeitsleben 
bei der Promotion der Universität Bremen: 
https://tinyurl.com/promix52 

Viele Graduierteneinrichtungen bieten außerdem 
Veranstaltungen zum Thema Stressmanagement 
an. 

Anlaufstellen & 
Ansprechpersonen 
Rund um das Thema „Promovieren mit gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen“ gibt es vielfältige Anlie-
gen und Beratungsbedarfe. Immer wieder wird 
deutlich, dass fehlendes Wissen auf allen Seiten, bei 
Promovierenden, Betreuenden, aber auch in der 
Verwaltung dazu führt, dass mögliche Unterstüt-
zungs- und Ausgleichsleistungen nicht in Anspruch 
genommen werden. Deshalb haben wir hier einige 
Anlaufstellen und -personen zusammengetragen, 
an die Sie sich wenden können. 

Anlaufstellen für alle Promovieren-
den 

• Servicezentren für Inklusion und 
Chancengerechtigkeit an den jeweiligen 
Hochschulen 

• Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 
(EUTB): https://www.teilhabeberatung.de/ 

• Beauftragte für Studierende mit 
Behinderungen und chronischen 
körperlichen/psychischen Erkrankungen an der 
eigenen Hochschule 

• Arbeitnehmer*innenservice für 
Schwerbehinderte Akademiker*innen der ZAV: 
https://tinyurl.com/promix43 

• Peer-Beratung des PROMI-Projektes und Ver-
netzung & Peer-Expertise: https://promi.uni-
koeln.de/vernetzung/ 

• Integrationsfachdienste, Fachberatungsstellen 
für Menschen mit Behinderungen rund um Teil-
habe am Arbeitsleben: https://tinyurl.com/pro-
mix70 

• Beratungsangebote der Graduierteneinrichtun-
gen an den jeweiligen Hochschulen 
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• Betriebliches oder studentisches Gesundheits-
management der jeweiligen Hochschule 

Zusätzliche Anlaufstellen für Promo-
vierende mit sozialversicherungs-
pflichtiger Anstellung 

• Schwerbehindertenvertretung der jeweiligen 
Hochschule 

• Personalräte der jeweiligen Hochschule 

Anlaufstellen für Betreuer*innen 

• Beratung und Sensibilisierungsangebote durch 
das PROMI-Projekt: https://promi.uni-
koeln.de/vernetzung/ 

• Schwerbehindertenvertretung der jeweiligen 
Hochschule 

• Beauftragte für Studierende mit 
Behinderungen und chronischen 
körperlichen/psychischen Erkrankungen an der 
eigenen Hochschule 

• Arbeitgeberservice für schwerbehinderte 
Akademiker (ZAV): 
https://tinyurl.com/promix22 

• Integrationsfachdienste, Fachberatungsstellen 
für Menschen mit Behinderungen rund um 
Teilhabe am Arbeitsleben: 
https://tinyurl.com/promix70 

• Graduierteneinrichtungen der jeweiligen Hoch-
schule 

Weitere Anlaufstellen und Netzwerke finden Sie auf 
der PROMI-Homepage unter https://promi.uni-
koeln.de/links/ . 
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